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 Veröffentlicht am 04.11.1937

Norm

ZPO §73 Abs2 IIc

Rechtssatz

Wenn die arme Partei unverweilt nach Zustellung des Urteils das Begehren um Bestellung eines Rechtsanwalts für das

Rechtsmittelverfahren stellt und der Armenvertreter nach erhaltener Verständigung die Berufung ohne unnötigen

Aufschub einbringt, so ist die nach Ablauf der vierzehntägigen Frist seit der Zustellung des Urteils an die Partei

überreichte Berufung als rechtzeitig erhoben anzusehen.
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